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vdek stellt Forsa-Umfrage und Gutachten zur Online-Wahl vor 

Politik muss jetzt die Stellschrauben für die Online-Sozialwahl stellen!  

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und die Bundeswahlbeauftragte 

für die Sozialversicherungswahlen, Rita Pawelski, appellieren an die Politik, 

jetzt die notwendigen gesetzgeberischen Schritte zu unternehmen, damit 

bei der nächsten Sozialwahl 2023 neben der Briefwahl auch online 

abgestimmt werden kann. „Die Einführung von Online-Wahlen ist ein 

entscheidender Schritt zur Modernisierung der Sozialwahl und zur Stärkung 

der Sozialen Selbstverwaltung, auf die sich Union und SPD im 

Koalitionsvertrag festgelegt haben. Außerdem ist sie der Wunsch einer 

deutlichen Mehrheit der Versicherten der Ersatzkassen“, erklärte Uwe 

Klemens, Verbandsvorsitzender des vdek, auf einer Pressekonferenz in 

Berlin. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage des vdek hatten sich zwei 

Drittel (64 Prozent) der befragten Ersatzkassen-Versicherten für die 

Einführung von Online-Wahlen ausgesprochen, bei den 16- bis 44-Jährigen 

waren es sogar 75 Prozent. Bei den Sozialwahlen wählen u. a. die 

Versicherten der Ersatzkassen TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, hkk und 

der Deutschen Rentenversicherung Bund ihre ehrenamtlichen Vertreter 

direkt in die Verwaltungsräte und Vertreterversammlungen. Die 

Verwaltungsräte sind die wichtigsten Entscheidungsgremien der 

Ersatzkassen. 

 

Rita Pawelski, die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, 

betonte: „Die Politik muss sich jetzt entscheiden! Und sie muss die 

Gesetzgebungsmaschinerie jetzt in Gang setzen! Scheitern wir in den 

kommenden Monaten mit der Umsetzung des Anliegens, können wir 

frühestens in 10 Jahren bei den Sozialwahlen online wählen.“  
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Mehr junge Menschen für Wahl gewinnen/Online-Sozialwahl Muster für 

parlamentarische Wahlen 

Der vdek-Verbandsvorsitzende Uwe Klemens erklärte: „Von Online-Wahlen 

erhoffen wir uns, dass sich vor allem noch mehr junge Menschen an der 

Sozialwahl beteiligen. Das würde ein Mehr an Demokratie im Bereich der 

Sozialversicherung bedeuten.“ Auch die Versicherten glauben an die positive 

Auswirkung der Online-Wahl: Zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten 

nehmen an, dass sich die Wahlbeteiligung durch Online-Wahlen etwas oder 

sogar deutlich erhöhen würde. Nach Auffassung der Ersatzkassen kann die 

Abstimmung per Mausklick bei der Sozialwahl 2023 zudem durchaus auch 

ein Muster für Online-Verfahren bei parlamentarischen Wahlen wie der 

Bundestagswahl sein. Klemens: „Technisch lässt sich eine zuverlässige, 

manipulationssichere Online-Wahl realisieren. Das zeigt nicht zuletzt das 

Beispiel Estland, wo bereits elf große Wahlen, darunter die letzte 

Europawahl, ohne nennenswerte Probleme online durchgeführt wurden. Wir 

sollten hier nicht länger hinterherhinken.“ 

 

Abstimmung im Netz mit den Wahlgrundsätzen der Verfassung vereinbar  

Rechtliche Bedenken zur Verfassungsmäßigkeit der Online-Stimmabgaben 

bei den Sozialwahlen zerschlug Prof. Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann 

von der Goethe-Universität, Frankfurt a. M. Die Jura-Professorin hatte diese 

Frage in einem wissenschaftlichen Gutachten untersucht. Spiecker: „Das 

Verfassungsrecht steht einer Online-Stimmabgabe bei den Sozialwahlen 

2023 nicht entgegen, denn die Wahlgrundsätze der Verfassung sind mit der 

Online-Wahl vereinbar. Wenn Online-Wahlen sicher ausgestaltet werden, 

sind sie rechtlich mit den Briefwahlen vergleichbar.“ 

 

Die Sozialwahlen finden alle sechs Jahre statt. Sie sind mit mehr als 50 

Millionen Wahlberechtigten nach Bundestags- und Europawahl die 

drittgrößte Wahl in Deutschland. Bei den Ersatzkassen bestimmen bei den 

Sozialwahlen mehr als 21 Millionen Versicherte ihre ehrenamtlichen 

Vertreter in den Verwaltungsräten der Kassen. Im Verwaltungsrat 

beschließen Versicherten- und Arbeitgebervertreter den Haushalt der Kasse, 

kontrollieren den Vorstand, verabschieden die vielen innovativen 

Satzungsleistungen der Kassen und entscheiden über den 

gesundheitspolitischen Kurs der Ersatzkassen.  
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Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen 

aller sechs Ersatzkassen, die zusammen rund 28 Millionen Menschen in Deutschland versichern: 

 

- Techniker Krankenkasse (TK), Twitter: @DieTechniker 

- BARMER, Twitter: @BARMER_Presse 

- DAK-Gesundheit, Twitter: @DAKGesundheit 

- KKH Kaufmännische Krankenkasse, Twitter: @KKH_Politik 

- hkk - Handelskrankenkasse 

- HEK – Hanseatische Krankenkasse, Twitter: @HEKonline 

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) wurde am 20. Mai 1912 unter dem Namen „Verband 

kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in Eisenach gegründet. Bis 2009 

firmierte der Verband unter dem Namen „Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.“ (VdAK).  

 

In der vdek-Zentrale in Berlin sind mehr als 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In den 

einzelnen Bundesländern sorgen 15 Landesvertretungen mit insgesamt rund 350 sowie mehr als 30 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten für die regionale Präsenz der 

Ersatzkassen. 

 





1

Sehr geehrte Damen und Herren,

alle sechs Jahre finden in Deutschland die Sozialwahlen statt, 2023 ist der nächste
Termin. Dann sind wieder mehr als 50 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe
aufgerufen. Die Sozialwahlen sind damit nach der Bundestags- und Europawahl die
drittgrößte Wahl in Deutschland.

Bei den Ersatzkassen können bei der Sozialwahl mehr als 21 Millionen Versicherte
aktiv ihre ehrenamtlichen Vertreter in die wichtigsten Entscheidungsgremien ihrer
Kassen wählen: die Verwaltungsräte. Damit bestimmen sie, wer ihre Interessen in
Sachen Gesundheitsversorgung in den nächsten sechs Jahren vertritt. In den
Verwaltungsräten beschließen die gewählten Vertreter der Versicherten und
Arbeitgeber übrigens den Haushalt der Kasse, kontrollieren den Vorstand,
verabschieden die vielen innovativen Satzungsleistungen der Kassen und
entscheiden über den gesundheitspolitischen Kurs der Ersatzkassen. Auf politscher
Ebene wirken die Vertreter der Sozialen Selbstverwaltung in verschiedenen
Entscheidungsgremien mit – zum Beispiel dem GKV-Spitzenverband, dem G-BA, im
MDK und an vielen Stellen mehr. Und das demokratisch legitimiert durch Wahlen.
Dort sorgen sie dafür, dass die Interessen der Versicherten und Arbeitgeber, zum
Beispiel bei Gesetzgebungsverfahren gehört und in deren Sinne umgesetzt werden.

Das ist gelebte Mitbestimmung und Demokratie im Bereich der Sozialversicherung;
Prinzipen, die wir aufrechterhalten und stärken müssen.

Auch die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, die
Selbstverwaltung stärken und die Sozialwahlen modernisieren zu wollen. Leider tut
sie momentan im Gesundheitswesen das Gegenteil davon: Viele Gesetzesvorhaben
von Gesundheitsminister Spahn zielen eher darauf ab, die Soziale und die
gemeinsame Selbstverwaltung zu schwächen oder zurückzudrängen – etwa im GKV-
Spitzenverband oder in den MDKen. Gleichzeitig nimmt der staatliche Einfluss zu.
Dagegen setzen wir uns zur Wehr. Wir freuen uns daher auch, hier mit Rita Pawelski
eine große politische Unterstützerin für unser Anliegen zu haben.

Meine Damen und Herren,

die Sozialwahlen werden traditionell als Briefwahlen abgehalten. Das ist gesetzlich
so vorgesehen. Und die Wahlbeteiligung? Bei der letzten Sozialwahl 2017 lag sie bei
30,5 Prozent, ein Wert, der noch steigerungsfähig ist. Deshalb machen wir uns für
die Online-Wahlen stark: Sie wären nicht nur ein entscheidender Schritt zur
Modernisierung der Sozialwahlen. Wir erhoffen uns auch, dass sich durch Online-
Wahlen mehr Menschen - insbesondere noch mehr junge Menschen – zur Wahl
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motivieren lassen. Und schließlich glauben wir, dass die Internet-Wahl bei den
Sozialwahlen durchaus ein Muster sein kann für die Durchführung von Online-
Wahlen auch bei parlamentarischen Wahlen, wie der Bundestagswahl.

Meine Damen und Herren,

aber wie sehen das die Versicherten? Was denken sie über die Online-Wahl? Wir
haben Forsa kürzlich mit einer repräsentativen Umfrage zur Online-Wahl beauftragt.
Befragt wurden 1.002 wahlberechtigte Ersatzkassen-Versicherte ab 16 Jahren. Die
wichtigsten Ergebnisse möchte ich kurz darstellen:

Erstens: Zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten sind für die Einführung von Online-
Wahlen als zusätzliche Option neben der Briefwahl. Von den 16- bis 44-Jährigen
fänden es sogar 75 Prozent gut, wenn sie künftig auch am Computer ihr Votum
abgeben könnten. (Und selbst die Befragten 60 plus votieren mit 52 Prozent
mehrheitlich für diese Option.)

Zweitens: Die Zustimmung zur Einführung von Online-Wahlen bei der Sozialwahl ist
deutlich höher als bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Nur knapp die
Hälfte (48 Prozent) der Befragten wünscht sich dabei die Online-Option als
Alternative zu Urnengang und Briefwahl. Wenn die Online-Sozialwahl ein Erfolg wird,
wovon wir überzeugt sind, besteht die Chance, dass sich dieses Meinungsbild
ändert. Die Online-Sozialwahl kann dann auch als Erprobung bzw. Muster für
parlamentarische Online-Wahlen dienen.

Drittens: Zwei Drittel (66 Prozent) der Versicherten glauben, dass sich die
Wahlbeteiligung durch Online-Wahlen etwas oder sogar deutlich erhöhen würde.
Dass Online-Wahlen also ein Mehr an Demokratie bedeuten können. Daneben
versprechen sich die Versicherten von Online-Wahlen vor allem einen geringeren
Aufwand bei der Stimmabgabe, Kostenersparnis und eine schnellere Auszählung der
Wahlergebnisse.

Viertens: Ein Drittel der Befragten gab übrigens an, dass sie Online-Wahlen nicht für
sinnvoll halten. Die Hauptgründe dabei waren: die Sorge, die Wahlergebnisse
könnten manipuliert werden, die Befürchtung, die Stimmabgabe übers Internet
funktioniere vielleicht nicht verlässlich genug und schließlich: das Wahlgeheimnis
könne womöglich nicht gewahrt werden. Das sind wichtige Punkte und wir nehmen
diese Bedenken ernst. Die Sozialwahl muss selbstverständlich auch online frei und
geheim sein, sie muss zuverlässig funktionieren und vor Manipulation geschützt
werden. Und auch der Datenschutz muss höchste Priorität haben. Die Ersatzkassen
haben ein ausdrückliches Interesse daran, dass die Wahl ein Erfolgsmodell wird.
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Technisch lässt sich all das realisieren: Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) hat 2016 bereits ein Berliner Unternehmen für die
Durchführung von Online-Wahlen zertifiziert. Die Firma führt solche Wahlen zum
Beispiel für Parteien und Hochschulen seit vielen Jahren durch. Ohne nennenswerte
Probleme. Und in Estland wurden seit 2005 elf Online-Wahlen abgehalten, darunter
auch die letzte Europawahl. Bei keiner dieser Wahl gab es nennenswerte technische
Probleme oder Probleme mit Manipulationen oder verfälschten Ergebnissen. Bereits
jetzt gibt es also Anbieter, die in der Lage sind, die Stimmabgabe per Mausklick
nach höchsten Standards sicher und zuverlässig zu realisieren.

Doch die Zeit drängt. Damit die Sozialwahl 2023 neben der Briefwahl auch online
stattfinden kann, müssen die gesetzlichen Stellschrauben jetzt gedreht werden. Die
Ersatzkassen haben ihre Hausaufgaben gemacht und die nötigen Vorarbeiten
geleistet, um diese wichtige Reform voranzubringen. Wir haben u. a. analysiert,
welche rechtlichen Änderungen im SGB IV und in der Sozialwahlordnung nötig sind
und welche technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Diese
Informationen liegen u. a. den zuständigen Ministerien (BMAS, BMG) und den
gesundheitspolitischen Sprechern der Parteien vor. Doch die eigentliche Arbeit steht
erst noch bevor. Und der Terminplan ist eng! Ausschreibungsfristen müssen
gewahrt, die notwendige Technik bereitgestellt werden und so weiter. Nur wenn
jetzt der rechtliche Rahmen für die Online-Wahl geschaffen wird, ist der Termin
2023 noch zu realisieren. Sonst ist der Zug abgefahren.

Es gibt Stimmen, die im Hinblick auf eine Online-Sozialwahl verfassungsrechtliche
Bedenken äußern. Wir teilen diese Bedenken nicht.  Deswegen haben wir Frau Prof.
Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann, Verfassungsrechtlerin an der Goethe-
Universität Frankfurt, gebeten, die Frage der Verfassungsmäßigkeit von Online-
Wahlen zu untersuchen. Ich übergebe das Wort an Frau Prof. Spiecker.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



 

 
Rita Pawelski 

HAUSANSCHRIFT 

POSTANSCHRIFT 

TEL 

FAX 

E-MAIL 

Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin 

11017 Berlin 

030 18 527-2551 

030 18 527-1204 

rita.pawelski@bmas.bund.de  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Statement von Rita Pawelski, Bundeswahlbeauftragte für die 

Sozialversicherungswahlen, anlässlich des Pressegesprächs des 

Verbandes der Ersatzkassen am 11. September 2019 zum Thema 

„Einführung von Onlinewahlen bei den Sozialwahlen“ 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

„Online gehört zur Lebenswirklichkeit junger Menschen und man wird sich im Laufe 

der Zeit immer stärker dafür rechtfertigen müssen, wenn man keinen Onlineweg 

anbietet“, sagte die damalige Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles 2015 bei 

der Amtsübergabe an meinen Stellvertreter Klaus Wiesehügel und mich. 

 

Frau Nahles hat es auf den Punkt gebracht: Nicht nur junge Menschen erledigen 

inzwischen fast alles online. Viele wissen gar nicht mehr, wo der nächste Postkasten 

ist. Sie lesen, dass andere Länder Onlinewahlen anbieten und fragen sich: Warum 

nicht bei uns? Nur wenige Organisationen ermöglichen für interne Abstimmungen 

eine Onlinewahl - zuletzt auch die Auslands-SPD bei der Abstimmung über die GroKo. 

 

Wir wissen, junge Menschen beteiligen sich leider viel zu wenig an den Sozialwahlen. 

Ich bin sicher, dass der Onlineweg die Hürde zur Beteiligung an den Sozialwahlen 

senken würde. Deshalb muss es ein großes gesellschaftliches Interesse an der 

Einführung von Onlinewahlen bei den Sozialwahlen geben. 

 

Klaus Wiesehügel und ich haben in unseren 10 Punkten zur Reform des 

Sozialwahlrechtes die Einführung des Onlineweges bei den Sozialwahlen gefordert. 

 

Berlin, 11. September 2019 
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Die Wählerinnen und Wähler sollen künftig entscheiden können, ob sie ihre Stimme 

traditionell per Brief oder online abgeben wollen. 

 

Allerdings: Wer in der Politik etwas Neues einführen will, trifft erst einmal auf 

Bedenkenträger! Es werden viele Argumente angeführt, warum das alles nicht geht. 

Die heftigsten Gegenargumente sind verfassungsrechtliche Bedenken.  

 

Jedoch sind diese Bedenken haltlos! 

 

Ich stütze ich mich auf die Ausarbeitung von Frau Prof. Dr. Spiecker und auf mein 

Gespräch mit Prof. Dr. Papier, dem ehemaligen Präsidenten des 

Bundesverfassungsgerichtes, das ich mit ihm in München geführt habe. Beide 

kommen zum Schluss, dass die Einführung von Onlinewahlen bei den Sozialwahlen 

verfassungsrechtlich möglich wäre. 

 

Wenn andere Länder in der Lage sind, Parlamentswahlen sicher online durchzuführen, 

dann sollte das Hochtechnologieland Deutschland doch in der Lage sein, eine Online-

Sozialwahl erfolgreich zu organisieren. 

 

Die Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversicherung fordern schon seit zwanzig 

Jahren die Einführung von Onlinewahlen. Scheitern wir in den kommenden Monaten 

mit der Umsetzung des Anliegens, können wir frühestens in 10 Jahren bei 

Sozialwahlen online wählen. 

 

Die Politik muss sich jetzt entscheiden! Und sie muss die Gesetzgebungsmaschinerie 

jetzt in Gang setzen! Damit dies geschieht, bitte ich die Verantwortlichen in der Politik 

und die Öffentlichkeit um Unterstützung! 
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Datenblatt

Stichprobe: 1.002 wahlberechtigte Ersatzkassenversicherte ab 16 Jahren

Erhebungsmethode: Computergestützte Telefoninterviews (CATI)

Befragungszeitraum: 29. Juli bis 9. August 2019

Gewichtung: Gewichtung der Ausgangsstichprobe nach 
Alter, Geschlecht und Region 

Auswahlverfahren: Auswahl der Zielpersonen über eine Kombination von 
Festnetz- und Mobilfunkstichprobe (Dual-Frame-Design)



Einstellungen von Ersatzkassenversicherten zum 
Thema „Online-Wahl bei der Sozialwahl“

3

Bekanntheit der Sozialwahl

Angaben in Prozent

Gesamt

Ost

West

Männer

Frauen

16– bis 29-Jährige

30– bis 44-Jährige

45– bis 59-Jährige

60 Jahre und älter

64

62

65

68

62

30

48

86

74

35

38

35

31

38

68

52

14

25

1

1

2

1

 ja  nein  weiß nicht/k.A.

Es haben schon einmal von der „Sozialwahl“, die in Deutschland alle 6 Jahre 
stattfindet, gehört oder gelesen (in Prozent)

Basis: 1.002 Befragte

Frage 2: „Alle sechs Jahre wird in Deutschland die “Sozialwahl” durchgeführt. Haben Sie von der “Sozialwahl” schon einmal 
etwas gehört oder gelesen?“
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Stimmabgabe bei der Sozialwahl

Angaben in Prozent

Es haben bei der Sozialwahl schon einmal selbst ihre Stimme abgegeben (in Prozent)

Basis: 1.002 Befragte

Frage 3: „Haben Sie selbst auch schon mal bei der Sozialwahl Ihre Stimme abgegeben?“

Gesamt

Ost

West

Männer

Frauen

16– bis 29-Jährige

30– bis 44-Jährige

45– bis 59-Jährige

60 Jahre und älter

36

34

36

38

34

12

23

43

50

27

26

28

29

26

17

23

41

24

1

2

1

1

2

1

2

2

36

38

35

32

38

70

52

14

26

 ja  nein weiß nicht/k.A.  Sozialwahl unbekannt
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Stimmabgabe bei der Sozialwahl über das Internet? *)

Angaben in Prozent

Gesamt

Ost

West

Männer

Frauen

16– bis 29-Jährige

30– bis 44-Jährige

45– bis 59-Jährige

60 Jahre und älter

64

65

64

65

63

75

75

62

52

32

31

32

30

34

20

22

34

43

 ja

 nein

Es würden die Möglichkeit, ihre Stimme bei der Sozialwahl als Alternative zur Stimmabgabe 
per Briefwahl auch online über das Internet abzugeben, grundsätzlich begrüßen (in Prozent)

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
Basis: 1.002 Befragte

Frage 4: „(…) Würden Sie es grundsätzlich begrüßen, wenn es zukünftig die Möglichkeit gäbe, bei der Sozialwahl seine Stimme auch “online” 
abzugeben - oder halten Sie das nicht für sinnvoll?“
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Online-Stimmabgabe bei der Bundestags-, 
Landtags- oder Kommunalwahl?

Angaben in Prozent

Gesamt

Ost

West

Männer

Frauen

16– bis 29-Jährige

30– bis 44-Jährige

45– bis 59-Jährige

60 Jahre und älter

48

52

47

51

46

59

53

48

40

50

46

51

47

52

41

46

49

58

 ja

 nein

Es würden die Möglichkeit begrüßen, wenn sie ihre Stimme bei der Bundestags-, Landtags-
oder Kommunalwahl auch online über das Internet abgeben könnten (in Prozent)

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
Basis: 1.002 Befragte

Frage 1: „(…) Würden Sie es grundsätzlich begrüßen, wenn es zukünftig die Möglichkeit gäbe, bei der Bundestags-, Landtags- oder 
Kommunalwahl seine Stimme auch “online” abzugeben - oder halten Sie das nicht für sinnvoll?“
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Gründe gegen eine Stimmabgabe bei der Sozialwahl 
über das Internet? 

Angaben in Prozent

Gesamt

Ost

West

Männer

Frauen

16– bis 29-Jährige

30– bis 44-Jährige

45– bis 59-Jährige

60 Jahre und älter

Eine Stimmabgabe über 
das Internet bei der 
Sozialwahl halten aus 
folgenden Gründen für 
nicht sinnvoll
(in Prozent)

68

62

69

69

67

58

87

71

61

Manipulation der 
Wahlergebnisse

57

61

57

60

55

57

60

58

56

Stimmabgabe 
nicht verlässlich 
genug

54

48

55

52

56

61

67

54

48

Wahlgeheimnis 
kann nicht 
gewahrt bleiben

31

40

29

34

28

24

25

24

39

Online-Wahl zu 
unpersönlich

18

20

17

13

21

21

7

9

26

Online-Wahl zu 
kompliziert

Basis: 321 Befragte, die eine Online-Stimmabgabe bei der Sozialwahl nicht für sinnvoll halten

Frage 5: „Warum käme das denn für Sie nicht in Frage? Welche der folgenden Gründe treffen dabei auf Sie zu?“
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27

23

28

26

28

33

30

29

20

39

37

39

38

39

47

45

35

33

31

36

30

33

30

19

22

34

42

3

4

3

3

3

1

3

2

5

 deutlich mehr  etwas mehr  keine größeren Auswirkungen  weiß nicht/k.A.

Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung bei 
der Sozialwahl

Angaben in Prozent

Gesamt

Ost

West

Männer

Frauen

16– bis 29-Jährige

30– bis 44-Jährige

45– bis 59-Jährige

60 Jahre und älter

Es sind der Meinung, dass sich durch die zusätzliche Möglichkeit, bei der Sozialwahl auch 
über das Internet zu wählen, mehr Menschen an der Sozialwahl beteiligen (in Prozent)

Basis: 1.002 Befragte

Frage 6: „Einmal angenommen, es gäbe zukünftig die Möglichkeit seine Stimme zur Sozialwahl zusätzlich zur Briefwahl auch online über das 
Internet abzugeben, würden sich Ihrer Meinung nach dann an der Sozialwahl deutlich mehr Menschen beteiligen, etwas mehr 
Menschen beteiligen oder hätte das Ihrer Meinung nach keine größeren Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung?“
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Vorteile der Möglichkeit der Online-Stimmabgabe bei 
der Sozialwahl

Angaben in Prozent

Gesamt

Ost

West

Männer

Frauen

16– bis 29-Jährige

30– bis 44-Jährige

45– bis 59-Jährige

60 Jahre und älter

Die Möglichkeit einer Online-
Stimmabgabe bei der Sozialwahl 
hätte folgende Vorteile:
(in Prozent)

70

58

72

71

69

75

80

73

57

geringerer Aufwand bei 
der Stimmabgabe

67

63

67

66

67

66

63

70

66

Kostenersparnis durch 
weniger Versandkosten

65

62

65

65

64

73

69

64

59

schnellere Auszählung 
des Wahlergebnisses

Basis: 1.002 Befragte

Frage 7: „Unabhängig davon, ob Sie persönlich eine solche Möglichkeit nutzen würden. Welche Vorteile hätte denn aus Ihrer Sicht eine 
Online-Stimmabgabe bei der Sozialwahl?“
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A. Einleitung 
Online-Wahlen werden innerhalb und außerhalb von Deutschland bereits seit Jahren in vielen 

Bereichen eingesetzt. In den USA (Arizona) wurden bereits im Jahr 2000 die Vorwahlen der 

Demokraten für die Präsidentenwahl online durchgeführt.2 In Estland bestand bei der Parla-

mentswahl 2011 bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit, - neben der Wahl im Wahllokal und 

der Briefwahl - über das Internet oder per SMS abzustimmen.3 In Deutschland erfolgte im Feb-

ruar 2000 die erste rechtsverbindliche Internetwahl mit der Wahl des Studentenparlaments 

und der Fachschaftsräte an der Universität Osnabrück.4 2002 wurde beim Landesamt für Da-

tenschutz und Statistik in Brandenburg eine rechtsverbindliche Personalratswahl über das In-

ternet durchgeführt.5 Die Wahlen zu Sprecher/in beim Bundesfreiwilligendienst erfolgen 

schon jetzt ausschließlich online.6 Beanstandungen hat es dazu bisher nicht gegeben; im Ge-

genteil, die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) hat 

dies für grundsätzlich und im konkreten Fall für zulässig erachtet7. 

Für Sozialwahlen wird seit Jahren in Deutschland nachgedacht, eine Online-Wahl durchzufüh-

ren. Ein Grund dafür liegt in der niedrigen Wahlbeteiligung, z.B. bei der letzten Sozialwahl 

2017 von 30,42%8, die durch ein Online-Verfahren gesteigert werden soll. Zudem entspricht 

dies den Vorstellungen eines bürgernahen und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen-

den eGovernment.  

  

                                                           
2 Philippsen, Informatik-Spektrum 2002, 138 (147 f.). 
3 https://politik-digital.de/news/online-wahlen-vorbild-estland-5165/; vgl. auch https://www.heise.de/newsti-
cker/meldung/Wahl-in-Estland-Ein-Fuenftel-gibt-Stimme-per-I-Voting-ab-2561003.html 
4 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 65; Philippsen, Informatik-Spektrum 2002, 138 
(147). 
5 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 65. 
6 § 7 IV BFD-WahlV; vgl. dazu auch https://www.bundesfreiwilligendienst.de/der-bundesfreiwilligendienst/bun-
dessprecherinnen/die-wahl.html.  
7 Ausführungen der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 26. Tätigkeitsbe-
richt zum Datenschutz für die Jahre 2015 und 2016, S. 191 f., https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikati-
onen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/26TB_15_16.pdf?__blob=publicationFile&v=7. 
8 Vgl. Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, Schlussbericht über die Sozialwahlen 2017, 
S. 6, https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Soziale-Sicherung/Sozialwahlen/schlussbericht-
sozialwahlen-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 

https://politik-digital.de/news/online-wahlen-vorbild-estland-5165/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Wahl-in-Estland-Ein-Fuenftel-gibt-Stimme-per-I-Voting-ab-2561003.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Wahl-in-Estland-Ein-Fuenftel-gibt-Stimme-per-I-Voting-ab-2561003.html
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/der-bundesfreiwilligendienst/bundessprecherinnen/die-wahl.html
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/der-bundesfreiwilligendienst/bundessprecherinnen/die-wahl.html
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/26TB_15_16.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/26TB_15_16.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Soziale-Sicherung/Sozialwahlen/schlussbericht-sozialwahlen-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Soziale-Sicherung/Sozialwahlen/schlussbericht-sozialwahlen-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Auch die Bundesbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen, Pawelski und Wiesehügel, 

unterstützen diese Forderung.9 Ähnlich äußerte sich der BSI-Chef Schönbohm, dass er sich die 

Einführung von elektronischen Wahlen generell vorstellen kann.10 Die Modernisierung der So-

zialwahl und die Ermöglichung von Online-Wahlen in diesem Bereich war zudem auch Gegen-

stand des Koalitionsvertrags für die 18.11 und 19. Legislaturperiode12.  

2023 steht die nächste Sozialwahl an. Will der Gesetzgeber endlich eine modernem eGovern-

ment entsprechende Online-Wahl ermöglichen und somit einer Vielzahl an Bürger*innen die 

Möglichkeit einräumen, ihr Stimmrecht zur Ausgestaltung der Sozialversicherung unter Zuhil-

fenahme der Digitalisierung effektiv auszuüben, ist es nun Zeit zu handeln, um entsprechende 

Gesetze sowie die Erarbeitung der konkreten technischen Umsetzung auf den Weg zu bringen. 

Der folgende Beitrag setzt sich damit auseinander, ob womöglich Verfassungsrecht einer sol-

chen online durchgeführten Wahl entgegenstünde. Hier ist vor allem Bezug zu nehmen auf 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Im Rahmen der Wahl zum 

16. Deutschen Bundestag 2008 hat sich das (BVerfG) in dem im Folgenden „Wahlcomputer-

Urteil“ genannten Urteil mit dem Einsatz von sog. Wahlcomputern befasst.13 Das Urteil gibt 

wichtige Hinweise für den Einsatz bestimmter Techniken, ohne aber vollumfänglich oder gar 

abschließend eine negative Entscheidung zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Online-

Wahlen, geschweige denn bei Sozialwahlen, getroffen zu haben.  

Der Beitrag nimmt diese Vorgaben zum Anlass, eine Rechtmäßigkeit von Online-Sozialwahlen 

vor dem Hintergrund der anstehenden Sozialwahlen 2023 zu prüfen und letztlich zu bejahen. 

Er fragt zunächst danach, ob womöglich das BVerfG eine generelle Verfassungswidrigkeit fest-

gestellt hat (B. I.), bevor dann die einzelnen Anforderungen, insbesondere zur Wahrung des 

Öffentlichkeitsgrundsatzes, als auf die Sozialwahl nicht vollumfänglich zutreffend analysiert 

werden (B. II.). Vielfältige Vorschläge zur rechtskonformen Ausgestaltung zeigen, dass auch 

technische eine verfassungskonforme Online-Sozialwahl möglich ist (B. III.). Fazit und Ausblick 

unter Einschluss der wesentlichen Ergebnisse beschließen den Beitrag (C.).  

                                                           
9 Vgl. Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, Schlussbericht über die Sozialwahlen 2017, 
S. 215 ff., https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Soziale-Sicherung/Sozialwahlen/schluss-
bericht-sozialwahlen-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=1; Bereits in seinem Schlussbericht zur Sozialwahl 
2011 hat der Bundesbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen die Einführung von Online-Wahlen unter-
stützt, vgl. https://bfadrv-gemeinschaft.de/embpdf/120925-abschlussbericht-sozialwahlen-2011.pdf, S. 222 f. 
10 https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundestagswahl-bsi-bringt-elektronische-wahl-ins-gespraech-
trotz-sicherheitsluecken-a-1167218.html. 
11 „Deutschlands Zukunft gestalten“ – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperi-
ode, S. 53, https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf. 
12 “Ein neuer Aufbruch für Europa, Eine neue Dynamik für Deutschland, Ein neuer Zusammenhalt für unser 
Land” – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode, S. 51 Zeile 2320 f., 
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1. 
13 BVerfGE 123, 39; aus der Literatur vgl. dazu etwa Henning/Volkamer/Budurushi, DÖV 2012, 789 ff.; Schieder-
mair, JZ 2009, 572 ff.; Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 ff.; Will, NVwZ 2009, 700 ff.; Glauben, NVwZ 2017, 
1419 ff.; Oberreuter, ZfP 2012, 168 ff. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Soziale-Sicherung/Sozialwahlen/schlussbericht-sozialwahlen-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Soziale-Sicherung/Sozialwahlen/schlussbericht-sozialwahlen-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://bfadrv-gemeinschaft.de/embpdf/120925-abschlussbericht-sozialwahlen-2011.pdf
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundestagswahl-bsi-bringt-elektronische-wahl-ins-gespraech-trotz-sicherheitsluecken-a-1167218.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundestagswahl-bsi-bringt-elektronische-wahl-ins-gespraech-trotz-sicherheitsluecken-a-1167218.html
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
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B. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Online-Sozialwahlen 
Sozialwahlen sind Wahlen und somit Ausdruck der Legitimierung von staatlichen Entschei-

dungsträgern. Als solche unterliegen sie den allgemeinen Anforderungen an die Rechtmäßig-

keit von Verwaltungshandeln, insbesondere den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Durch-

führung von Wahlen. Das Verfassungsrecht hält sich allerdings mit allgemeinen Vorgaben 

weitgehend zurück; verfassungsrechtlich verankert sind vor allem Wahlgrundsätze für die par-

lamentarische Wahl. Diese lassen sich in gewissem Umfang auch auf andere Wahlen übertra-

gen; die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts sind insoweit eine wichtige Vorgabe. 

I. Keine generelle Verfassungswidrigkeit des Einsatzes von digitalen Geräten 

(„Wahlcomputer“) bei Wahlen  
Dem „Wahlcomputer-Urteil“ lässt sich entnehmen, dass es Grenzen für die Nutzung von Wahl-

computern und von digitalisierten Wahlhilfen gibt, dass diese aber grundsätzlich zum Einsatz 

kommen können. Das BVerfG hat zwar die konkrete Ausgestaltung der elektronischen Wahl-

geräte als nicht mit der Verfassung vereinbar angesehen, gleichwohl ausdrücklich festgestellt, 

dass „der Gesetzgeber […] nicht gehindert [ist], bei den Wahlen elektronische Wahlgeräte ein-

zusetzen, wenn die verfassungsrechtlich gebotene Möglichkeit einer zuverlässigen Richtig-

keitskontrolle gesichert ist“.14 Damit hat sich das BVerfG nicht abschlägig zu Online-Wahlen 

generell geäußert und auch den Einsatz von Wahlcomputern und digitalen Formen der Ab-

stimmung nicht generell als verfassungswidrig beurteilt.  

Daher sind Online-Wahlen für die Sozialwahl durchaus verfassungsrechtlich möglich, bedürfen 

aber einer genauen Bestimmung der jeweiligen Rahmenbedingungen auf der Grundlage der 

BVerfG-Rechtsprechung sowie allgemeiner Verfassungsbestimmungen. 

II. Keine unmittelbare Übertragbarkeit der Rechtsprechung des BVerfG zu Wahl-

computern auf die Sozialwahl  
Zentraler Ansatzpunkt für die Beurteilung des Einsatzes von Wahlcomputern durch das BVerfG 

war der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl aus Art. 38 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG. Nach Ansicht des BVerfGs gebietet dieser, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl 

öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen, soweit nicht andere verfassungsrechtliche Belange 

eine Ausnahme rechtfertigen.15 Außerdem müssen beim Einsatz elektronischer Wahlgeräte 

die wesentlichen Schritte der Wahlhandlungen und der Ergebnisermittlung vom Bürger zuver-

lässig und ohne besondere Sachkenntnisse überprüft werden können.16  

Das Urteil bezieht sich auf die Wahl zur Volksvertretung (Bundestag) als zentralem Mitwir-

kungsakt des Souveräns und findet damit nicht ohne weiteres Anwendung auf andere Wahlen 

und Wahlformate wie bei einer Online-Sozialwahl (1.). 

  

                                                           
14 BVerfGE 123, 39 (73); Will, NVwZ 2009, 700 (701); Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2018, Art. 38 
Rn. 104; Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, Art. 38 Rn. 126; Henning/Volkamer/Budurushi, DÖV 2012, 
789 (789). 
15 BVerfGE 123, 39 LS 1. 
16 BVerfGE 123, 39 LS 2. 



6 
 

Zudem gilt der Öffentlichkeitsgrundsatz für Sozialwahlen nur eingeschränkt (2. a)), wie es auch 

kein absolutes Öffentlichkeitsprinzip gibt, sondern dieses eingeschränkt werden kann, wie der 

Erste Leitsatz des BVerfG betont. Die Herstellung eines möglichst großen Teilnehmerkreises 

bei einer Fernwahl kann ein solches entgegenstehendes Interesse sein (2. b)).  

1) Wahlcomputer sind keine Online-Wahl 

Gegenstand des „Wahlcomputer-Urteils“ war die Verwendung von rechnergesteuerten Wahl-

geräten, die auch als Wahlcomputer oder elektronische Wahlgeräte bezeichnet werden.17 

Wahlcomputer sind Geräte, bei denen die Stimme statt durch Ankreuzen eines Papierstimm-

zettels über ein Tastenfeld abgegeben wird.18 Die generierten Daten werden softwaregesteu-

ert verarbeitet und in einem Speichermodul abgelegt, das nach Ablauf der Wahlzeit vom 

Wahlvorstand zur Ermittlung des Ergebnisses ausgelesen wird. Derartige Wahlcomputer wer-

den in Wahllokalen aufgestellt, sodass sie eine elektronische Form der Präsenzwahl darstel-

len.19 Die technische Realisierung erfolgt über ein geschlossenes Netz, da seine Architektur 

nur die Einbindung von wenigen Wahlcomputern erlaubt und nur die jeweiligen Wähler im 

betroffenen Wahllokal als bestimmbarer Teilnehmerkreis festgelegt sind. 

Hiervon sind Online-Wahlen, wie sie bei der Sozialwahl durchgeführt werden könnten, abzu-

grenzen. Sie sind keine Präsenz-, sondern (Internet-) Fernwahlen, für die andere Grundsätze 

der Öffentlichkeit gelten.20 Unter Online-Wahlen wird die Nutzung von elektronischen, com-

puterbasierten Wahlsystemen für Wahlen in offenen Netzen verstanden, klassischerweise 

also dem Internet.21 Online-Wahlen sind darum gerade keine Präsenzwahlen, da die Stimm-

abgabe daheim am PC, Smartphone oder Tablet oder auch weltweit ortsunabhängig erfolgen 

kann, solange ein internetfähiges Gerät zur Verfügung steht.22 Es wird auch kein Wahlcompu-

ter für die Abstimmung und die Auswertung eingesetzt, auf den sich das Urteil des BVerfGs 

bezieht, sondern andere Geräte. Online-Wahlen sind daher vergleichbar der Briefwahl mit 

dem Unterschied, dass ein anderes Kommunikationsmedium genutzt wird.  

Die Unterschiede der Sachverhalte, die durch die Präsenzwahl (Wahlcomputer) vs. Fernwahl 

(Online-Wahl) sowie den Einsatz in geschlossenen Netzen (Wahlcomputer) vs. offenen Netzen 

(Online-Wahl) deutlich werden, haben zur Folge, dass eine unmittelbare Vergleichbarkeit bei-

der Sachverhaltskonstellationen nicht gegeben ist.  

Dies kann auch nicht auf dem Wege eines Erst-Recht-Schlusses erfolgen, dass etwa wenn 

schon beim Einsatz von Wahlcomputern in geschlossenen Netzen ein Einsatz nur einge-

schränkt möglich ist, diese Einschränkungen auch die Wahl in offenen Netzen betreffen. Denn 

die Fernwahl ist gegenüber der Präsenzwahl ein aliud, etwas grundsätzlich anderes, und nicht 

                                                           
17 BVerfGE 123, 39 (40). 
18 Ausführlich zu rechnergesteuerten Wahlgeräten Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, 
S. 56 ff.; Will, NVwZ 2009, 700 (700). 
19 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 56. 
20 So etwa Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 79; Bräunlich/Grimm/Richter/Roßnagel, 
Sichere Internetwahlen, 2013, S. 132; Bräunlich/Grimm/Kahlert/Richter/Roßnagel, DuD 2014, 75 (78). 
21 Bremke, LKV 2004, 102 (102); Kahlert, NZS 2014, 56 (59); Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 
2012, S. 78 f. 
22 Vgl. zu den Vor- und Nachteilen von Online-Wahlen Bremke, LKV 2004, 102 (103 f.); Kahlert, NZS 2014, 56 
(59); Weiß, WzS 2014, 211 (216 f.). 
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etwa ein Ausschnitt der Präsenzwahl. Und auch Wahlcomputer sind nicht zwingender Be-

standteil von Online-Wahlen; in die konkrete Ausgestaltung der Online-Sozialwahl können die 

diesbezüglichen Vorgaben des BVerfGs durchaus integriert werden. 

Darum können die Prämissen des „Wahlcomputer-Urteils“ bereits aus diesem Grunde der 

grundsätzlichen Verschiedenheit nicht auf die Online-Wahl übertragen werden.  

2) Einschränkbare Geltung des Öffentlichkeitsgrundsatzes bei der Sozialwahl 

Selbst wenn man von einer Anwendbarkeit der Grundsätze des Wahlcomputer-Urteils aus-

ginge, gebietet dieses nicht zwingend eine enge Anwendung des Öffentlichkeitsgrundsatzes. 

Denn zum einen betrifft das Urteil ein parlamentarisches Wahlverfahren, was die Sozialwahl 

gerade nicht ist, weshalb ein eingeschränkter Öffentlichkeitsgrundsatz gilt (a)), und zum an-

deren belässt das BVerfG durchaus Raum für Ausnahmen, auch für die damit verbundene Rich-

tigkeitskontrolle, die bei der Sozialwahl anwendbar sind (b)). 

a) Eingeschränkter Öffentlichkeitsgrundsatz bei der Sozialwahl  

Das BVerfG stützt seine Entscheidung auf eine Verletzung des Grundsatzes der Öffentlichkeit 

der Wahl zum Bundestag.23 Dieser ungeschriebene Wahlrechtsgrundsatz, der seinen gedank-

lichen Ursprung bereits in einer früheren Entscheidung des BVerfGs24 sowie des VGH NRW25 

hat,26 wird aus Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG hergeleitet.27 Im Gegen-

satz zu den übrigen Wahlrechtsgrundsätzen, die ihr rechtliches Fundament unmittelbar in 

Art. 38 Abs. 1 GG finden, wird der Öffentlichkeitsgrundsatz an Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG an-

gebunden, sodass er seine legitimierende Wirkung auch in den Grundsätzen von Demokratie 

und Rechtsstaat findet.28 

Aus dem Demokratieprinzip folgt, dass sich das Wahlvolk selbst zuverlässig von der Rechtmä-

ßigkeit des Wahlakts überzeugen können muss, da die Stimmabgabe im repräsentativ-demo-

kratischen System des Grundgesetzes das entscheidende Element der sich vom Volk zu den 

Staatsorganen vollziehenden Willensbildung darstellt.29 Das Rechtsstaatsprinzip verlangt 

Transparenz und Kontrollierbarkeit staatlicher Machtausübung, sodass in ihm die Elemente 

der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit der Wahl sowie der Nachprüfbarkeit der Wahl 

enthalten sind.30 Die gebotene Öffentlichkeit der Wahl umfasst das Wahlvorschlagsverfahren, 

die Wahlhandlung – die in Bezug auf die Stimmabgabe durch das Wahlgeheimnis 

(Art. 38 Abs. 1 GG) durchbrochen wird – sowie die Ermittlung des Wahlergebnisses.31  

                                                           
23 BVerfGE 123, 39 LS 1 sowie Rn. 105 ff., 143 ff., 153 ff., 
24 BVerfGE 121, 266 (291 ff.). 
25 VerfGH NRW NVwZ 1991, 1175 ff. 
26 Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, Art. 38 Rn. 126. 
27 BVerfGE 123, 39 (68 ff.); Klein, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, 85. EL, Art. 38 Rn. 113; Butzer, in: Epping/Hillgru-
ber (Hrsg.), BeckOK GG, 40. Edition, Art. 38 Rn. 78; Schiedermair, JZ 2009, 572 (574); Will, NVwZ 2009, 700 
(700). 
28 BVerfGE 123, 39 (68 ff.); Will, NVwZ 2009, 700 (700); Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2018, Art. 38 Rn. 
104; Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, Art. 38 Rn. 126; Müller, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), 
GG, 7. Aufl. 2018, Art. 38 Rn. 168. 
29 Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 40. Edition, Art. 38 Rn. 78. 
30 Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 40. Edition, Art. 38 Rn. 78. 
31 BVerfG NVwZ 2008, 991 (992); Klein, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, 85. EL, Art. 38 Rn. 113. 
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Demnach unterliegen grundsätzlich alle wesentlichen Schritte einer Wahl öffentlicher Über-

prüfbarkeit, wobei der Kontrolle der Wahlhandlung und der Ermittlung des Wahlergebnisses 

besondere Bedeutung zukommt.32 So müssen jedenfalls beim Einsatz elektronischer Wahlge-

räte die wesentlichen Schritte der Wahlhandlungen und der Ergebnisermittlung vom Bürger 

zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnisse überprüft werden können.33 

Diese Bedingungen, die auch in einer Online-Wahl durchaus erfüllbar sind, finden ihre Grund-

lage in der parlamentarischen Wahl. Die Wahlrechtsgrundsätze aus Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG gelten unmittelbar ausschließlich für Parlamentswahlen, also den 

Wahlen zum Deutschen Bundestag. Außerhalb des Grundgesetzes kommt ihnen nur eine ab-

geschwächte Rechtswirkung zu, wenngleich sie auch hier als grundlegende Rechtsprinzipen 

demokratischer Wahlen anzusehen sind.34 Sie entfalten insofern als allgemeine verfassungs-

rechtliche Grundsätze grundsätzlich auch eine objektivrechtliche Ausstrahlungswirkung,35 die 

allerdings nicht in gleicher Weise bindet wie bei parlamentarischen Wahlen. Bei Wahlen zu 

Organen der funktionalen Selbstverwaltung wirken sich die Wahlrechtsgrundsätze deshalb 

nur indirekt aus.36 Eine unmittelbare Übertragbarkeit auf Sozialwahlen scheidet aus, da diese 

andere Zwecke verfolgen und einer anderen Systematik folgen. 

Denn im Bereich der funktionalen Selbstverwaltung steht die Erfüllung der jeweils spezifischen 

Aufgabe im Vordergrund, sodass die Erfüllung der Aufgaben der Sozialversicherung als Teil der 

Exekutive und nicht etwa als Teil der Legislative bei den Sozialversicherungsträgern den 

Schwerpunkt bildet.37 Diesen wird ein Teil der staatlichen Verantwortung für die soziale Absi-

cherung des Einzelnen übertragen, sodass sie hoheitliche Befugnisse ausüben. Sie sind konkret 

der funktionalen Selbstverwaltung zuzuordnen, da sie fachbezogene Aufgaben der sozialen 

Sicherung erfüllen.38 Die Mitglieder wiederum übertragen die ihnen zustehenden Entschei-

dungsbefugnisse auf die von ihnen gewählten Selbstverwaltungsorgane.39 Bei den Sozialwah-

len handelt es sich um die Wahl der Vertreter bei den Selbstverwaltungsorganen der Sozial-

versicherungsträger (vgl. § 46 SGB IV). Ihre körperschaftliche Struktur folgt aus 

Art. 87 Abs. 2 GG40 und ist einfachgesetzlich in § 29 SGB IV normiert. Auch wenn dieses Mit-

wirkungselement im Vordergrund steht, ist damit eine grundsätzlich andere Verankerung der 

Mitwirkung vorgesehen als bei der parlamentarischen Wahl. 

                                                           
32 BVerfGE 123, 39 (70); Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2018, Art. 38 Rn. 104. 
33 BVerfGE 123, 39 LS 2. 
34 Klein, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, 86. EL, Art. 38 Rn. 79 ff.; Kahlert, NZS 2014, 56 (57); Aden, KJ 2002, 398 
(408). 
35 Kahlert, DuD 2014, 85 (89). 
36 So bereits Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2018, Art. 38 Rn. 79; Richter, Wahlen im Internet rechtsge-
mäß gestalten, 2012, S. 157; Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (545); Baier, in: Krauskopf (Hrsg.), Soziale 
Krankenversicherung, Pflegeversicherung, 102. EL, SGB IV, § 45 Rn. 7; ähnlich BVerfGE 71, 81 (94 f.) bei Wahlen 
im Arbeits- und Sozialwesen, wenn der Gesetzgeber die Zwangsmitgliedschaft in einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts anordnet. 
37 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 102. 
38 Kahlert, NZS 2014, 56 (56). 
39 Kahlert, NZS 2014, 56 (56); Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 102. 
40 Ausführlich dazu Ibler, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, 85. EL, Art. 87 Rn. 159 ff. 
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Der Öffentlichkeitsgrundsatz, der im Kern eine Konkretisierung des Demokratieprinzips nach 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG darstellt41, gilt daher - wie auch die weiteren Elemente der Rich-

tigkeitskontrolle - nicht in gleicher Weise für die Sozialwahlen, da bei den Organen der Sozial-

versicherungsträger als Teil der Exekutive - im Gegensatz zum Bundestag als Legislative - die 

Erfüllung fachbezogener Aufgaben im Vordergrund steht und in der Folge das Demokratie-

prinzip in seiner Repräsentationsfunktion für den Souverän insofern zurücktritt.42 Es wird 

durch die Sozialwahl nicht der Gesetzgeber bestimmt, sondern eine Mitwirkung an der Selbst-

verwaltung und damit der Exekutive abgesichert. Der Öffentlichkeitsgrundsatz nimmt von sei-

ner Wirkung graduell ab, je weniger das Demokratieprinzip die Geltungshoheit über den be-

troffenen Wahlanwendungstypen beansprucht.43 Im Bereich der Friedenswahl44 nach 

§ 46 Abs. 2 SGB IV hat das BSG in diesem Sinne ausdrücklich anerkannt, dass das Demokratie-

prinzip innerhalb der Sozialversicherung nur eingeschränkt gilt, da die Sozialversicherungsträ-

ger kein „Volk“ und deshalb auch keine entsprechende „Volksvertretung“ haben.45 

Diese abgeschwächte Wirkung der Wahlrechtsgrundsätze hat der Gesetzgeber selbst einfach-

gesetzlich für die Sozialversicherungswahlen in § 45 SGB IV normiert. Die Wahlen sind dem-

nach frei und geheim (vgl. § 45 Abs. 2 S. 1 HS. 1 SGB IV). Der Grundsatz der allgemeinen Wahl 

lässt sich erst aus einer Zusammenschau von § 49 Abs. 1 i.V.m. § 50 SGB IV ableiten.46 Der 

Grundsatz der gleichen Wahl folgt wiederum aus § 49 Abs. 1 i.V.m. 

§ 45 Abs. 2 S. 1 HS. 2 SGB IV47, den das BVerfG auch für die Sozialversicherungswahl aner-

kannt hat48. Im Gegensatz dazu enthält sich das SGB IV zum Wahlrechtsgrundsatz der Öffent-

lichkeit, der weder unmittelbar aus dem SGB IV noch aus einer Gesamtschau der einfachrecht-

lichen Vorschriften des SGB IV ableitbar ist. Dies ist in den Entscheidungen des BVerfGs zur 

Sozialwahl auch nicht beanstandet worden. 

Insofern ist eine öffentliche Wahl im Sinne des „Wahlcomputer-Urteils“ und damit eine Laien-

kontrollmöglichkeit im Rahmen der Sozialversicherungswahl nicht geboten und verfassungs-

rechtlich nicht gefordert.49 Es wird sogar vertreten, Art. 38 Abs. 1 GG und damit auch der in-

korporierte Grundsatz der Öffentlichkeit gelten generell nicht bei Wahlen der Sozialversiche-

rungsträger.50 Aus der Verfassung selbst folgt kein Auftrag, den Grundsatz der Öffentlichkeit 

der Wahl für die Sozialversicherungswahl zu normieren.  

                                                           
41 So schon Kahlert, NZS 2014, 56 (57). 
42 Kahlert, NZS 2014, 56 (57); Kahlert, DuD 2014, 86 (89); Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 
2012, S. 102. 
43 So bereits für die Wahlrechtsgrundsätze allgemein Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, 
S. 102. 
44 Darunter versteht man Wahlen ohne Wahlhandlung, weil die Wahlberechtigten ohnehin keine Wahlmöglich-
keit haben, da entweder nur eine Liste existiert oder mehrere Listen mit nicht mehr Bewerbern als Mitglieder 
zu wählen sind. Vgl. Baier, in: Krauskopf (Hrsg.), Soziale Krankenversicherung, Pflegeversicherung, 102. EL, SGB 
IV, § 46 Rn. 4. 
45 Vgl. dazu BSG, Urt. v. 23.4.1975 – 2/8 RU 62/73 Rn. 24 = BSGE 39, 244 (248); Engelmann, NZS 2000, 76 (77). 
46 Kahlert, NZS 2014, 56 (57). 
47 Kahlert, NZS 2014, 56 (57). 
48 BVerfGE 30, 227 (246). 
49 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 158. 
50 Glombik, NZS 2017, 296 (297) 
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b) Ausnahmen vom Öffentlichkeitsgrundsatz bei der Fernwahl 

Zudem sind die Rahmenbedingungen der Sozialwahl solche, dass auch eine Abweichung vom 

Öffentlichkeitsgrundsatz gerechtfertigt wäre. Bei den Wahlen zur Sozialversicherung wäre 

eine Durchbrechung des Grundsatzes der Öffentlichkeit (Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) sowie die Schaffung einer daraus folgenden zuverlässigen Rich-

tigkeitskontrolle möglich, sodass eine Online-Wahl rechtlich zulässig ist.51 

Trotz des überragend hohen Stellenwertes des verfassungsrechtlichen Öffentlichkeitsgrund-

satzes der Wahl müssen nicht etwa sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit der Ermitt-

lung des Wahlergebnisses unter Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden, damit ein begrün-

detes Vertrauen in die Richtigkeit der Wahl geschaffen wird.52 Bei der Konkretisierung der 

Wahlrechtsgrundsätze im jeweiligen Wahlverfahren kommt dem Gesetzgeber vielmehr ein 

weiter Gestaltungsspielraum zu.53 Für die Europawahl hat dies das BVerfG ausdrücklich aner-

kannt.54 Ebenso unterliegt auch die Tätigkeit des Kreiswahlleiters (§ 76 BWO) nicht zwingend 

dem Gebot der unmittelbaren Öffentlichkeit.55 

Vor allem ist die Beschränkung des Öffentlichkeitsgrundsatzes für die Briefwahl allgemein an-

erkannt, um eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grund-

satz der Allgemeinheit der Wahl (Art. 38 Abs. 1 GG) als konkurrierendem Grundsatz Rechnung 

zu tragen.56 Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl sichert, dass das Wahlrecht allen 

Staatsbürgern zusteht.57 Das BVerfG schreibt daher der Briefwahl als einer Fernwahl zu, sie 

trage dem Grundsatz der Allgemeinheit dadurch Rechnung, dass durch sie alle Staatsbürger 

an der Wahl teilnehmen könnten. Der damit verbundene staatliche Schutz- und Kontrollver-

lust über den Vorgang der Stimmabgabe sei daher nicht grundsätzlich zu beanstanden.58 

Dieses Argument gilt auch zugunsten der Online-Sozialwahl, und zwar erst recht angesichts 

der zurückgenommenen Bedeutung des Öffentlichkeitsgrundsatzes: Denn es können damit 

mehr Bürger*innen erreicht werden, und mehr Bürger*innen können von ihrem Wahlrecht 

und damit ihrer Mitwirkung an der funktionalen Selbstverwaltung zu ihrer sozialen Sicherung 

Gebrauch machen. Angesichts des zwischenzeitlich etablierten Zurücktretens der brieflichen 

Fernkommunikation im Alltag durch andere Medien, allen voran Email, SMS und sonstige 

Kurznachrichten über Soziale Netzwerke im Internet, ermöglicht die Nutzung des Internets in 

einer Online-Wahl nunmehr eine modernen Kommunikationsgepflogenheiten entsprechende 

Beteiligung an den Wahlen und sichert damit die Wahrung der Allgemeinheit der Wahl.   Daher 

kann der ohnehin abgeschwächte Öffentlichkeitsgrundsatz zugunsten der Allgemeinheit und 

Effektivität der Wahl zurücktreten. Es kann sogar gefragt werden, ob nicht aus dem Grundsatz 

                                                           
51 So im Ergebnis auch schon Kahlert, DuD 2014, 86 (88 ff.); Kahlert, NZS 2014, 56 (59 ff.); Bräun-
lich/Grimm/Kahlert/Richter/Roßnagel, DuD 2014, 75 ff.; Bräunlich/Grimm, DuD 2014, 82 ff.; Richter, Wahlen im 
Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 158 ff., 194 ff., 205, 258 ff.; Bräunlich/Grimm/Richter/Roßnagel, Si-
chere Internetwahlen, 2013, S. 135 ff. 
52 BVerfGE 123, 39 (70); Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 40. Edition, Art. 38 Rn. 79. 
53 Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2018, Art. 38 Rn. 80 mwN; Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2015, 
Art. 38 Rn. 66 mwN. 
54 BVerfG NVwZ 2013, 1272 (1273 ff.). 
55 BVerfG NVwZ 2008, 991 (992 f.); Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 40. Edition, Art. 38 Rn. 79. 
56 Vgl. BVerfGE 59, 119 (125); Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 40. Edition, Art. 38 Rn. 79. 
57 Klein, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, GG Art. 38 Rn. 39. 
58 BVerfGE 59, 119, 125. 
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der Allgemeinheit eine Verpflichtung zur Einrichtung von Online-Wahlen abgeleitet werden 

könnte, um sicherzustellen, dass die Bürger*innen an der Wahl in einem Format teilnehmen 

können, das ihren Formen der Mediennutzung im 21. Jahrhundert gemäß ist.  

Bereits heute finden die Wahlen zur Sozialversicherung ausschließlich per Brief- und damit per 

Fernwahl statt59, sodass schon die jetzige konkrete Ausgestaltung eine verfassungsrechtlich 

zulässige Durchbrechung des Öffentlichkeitsgrundsatzes darstellt.60  

Wollte man aus dem Demokratieprinzip ein Mindestmaß an Transparenz ablesen, kann aber 

auch daraus eine weitergehende allumfassende Laienkontrolle der Wahltechnik für die Sozi-

alversicherungswahl nicht abgeleitet werden.61 Sie wird vom BVerfG nicht einmal für die Par-

lamentswahl gefordert, die unproblematisch auch als Fernwahl durchgeführt werden kann; 

für die Sozialwahl zur Repräsentation an den Selbstverwaltungseinrichtungen der Sozialversi-

cherungsträger genügen deutlich reduzierte Anforderungen, die mit einer Online-Wahl erfüllt 

werden können.  

Ebenso gibt es schon jetzt bei der Briefwahl verfassungsrechtlich unbedenklich keine öffentli-

che Wahlhandlung und kein Wahllokal, in dem die Öffentlichkeit die Auszählung beobachten 

und nachprüfen könnte.62 Darüber hinaus besteht ein geringeres Risiko im Hinblick auf die 

Manipulation der Wahl sowie zu erwartender Schäden.63 Gegenüber einer Online-Wahl be-

stehen insoweit kaum Unterschiede; insbesondere bleibt das Prinzip der Fernwahl. 

Der Öffentlichkeitsgrundsatz aus Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG gilt bei 

Sozialwahlen deshalb nur eingeschränkt. Es ist insgesamt ein wesentlich weniger strenger 

Maßstab an die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Wahlschritte – insbesondere die Wahlhand-

lung und Ergebnisermittlung – im Rahmen der Sozialwahl anzulegen.64 Dieser reicht nicht so-

weit, eine Online-Wahl wie vorgeschlagen grundsätzlich auszuschließen. 

III. Rechtskonforme Gestaltung einer Online-Wahl zur Sozialwahl  
Die Online-Wahl zur Sozialwahl kann nach diesem Befund rechtskonform gestaltet werden,65 

da der Gesetzgeber bei der Einhaltung des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Bereich der Sozial-

wahl an weniger strenge Vorgaben gebunden ist als es das „Wahlcomputer“-Urteil des BVer-

fGs statuiert. Auch die Ausgestaltung begegnet keinen größeren Schwierigkeiten. 

Auf rechtlicher Seite wäre einzelne Vorschriften des SGB IV betreffend den Wahlmodus der 

Online-Wahl sowie die Sozialversicherungswahlordnung (SVWO) entsprechend anzupassen 

und zu ergänzen, um die Besonderheiten der (neuen) Online-Wahlmöglichkeit von der (bishe-

rigen) Briefwahlmöglichkeit abzubilden. In der Folge sollten die allgemeinen Teile des SGB IV 

und der SVWO unabhängig von der Form der Stimmabgabe für die gesamte Sozialwahl gelten. 

Eine eigenständige Rechtsverordnung für eine Online-Sozialwahl ist nicht geboten. 

                                                           
59 Bräunlich/Grimm, DuD 2014, 82 (82); Kahlert, DuD 2014, 85 (88). 
60 Vgl. zum Ablauf und der Organisation der Sozialwahl heute Bräunlich/Grimm/Kahlert/Richter/Roßnagel, DuD 
2014, 75 (76 f.). 
61 So auch schon Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 159. 
62 Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (546). 
63 Kahlert, DuD 2014, 86 (89). 
64 So bereits auch Kahlert, NZS 2014, 56 (57). 
65 Vgl. zur Rechtsgestaltung in techniksensiblen Bereichen Kahlert, DuD 2014, 86 ff. 
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Auch technisch ist eine verfassungskonforme und IT-sichere Umsetzung möglich. Nach gegen-

wärtiger Einschätzung der einschlägigen Institutionen, z.B. des BSI, können Online-Wahlen 

ausreichend sicher gestaltet werden. 66 Im Bereich von Online-Wahlen – insbesondere für die 

Sozialversicherungswahl – existieren seit geraumer Zeit zahlreiche technikrechtliche Vor-

schläge für eine rechtskonforme Gestaltung;67 es liegt bereits konkrete, zertifizierte Software 

vor.68  

Bei Online-Wahlen sind die wesentlichen sicherheits- und kontrollrelevanten Schritte regel-

mäßig die Verschlüsselung des Stimmzettels, Übermittlung der verschlüsselten Stimme vom 

Wahlclient69 an den Wahlserver70, Speicherung eingehender verschlüsselter Stimmen auf dem 

Wahlserver und Auszählung aller abgegebenen Stimmen.71 Die Überprüfungsmöglichkeiten 

lassen sich wiederum untergliedern, je nachdem welcher Schritt der Wahlhandlung überprüft 

werden soll,72 nämlich Stimmabgabe, Stimmspeicherung oder Ergebnisermittlung. 

Die Stimmabgabe ist verifizierbar73, wenn der Wähler prüfen kann, dass seine eigene Stimme 

so erfasst wurde, wie er es beabsichtigt hat.74 Die Stimmspeicherung ist verifizierbar, wenn 

der Wähler überprüfen kann, dass seine korrekt erfasste Stimme unverändert auf dem Wahl-

server gespeichert wird und dort verbleibt.75 Die Ergebnisermittlung ist verifizierbar, wenn der 

Wähler überprüfen kann, dass seine Stimme so gezählt wird, wie sie auf dem Wahlserver ge-

speichert wurde.76 Allerdings ist es vor dem Hintergrund des Wahlgeheimnisses 

(Art. 38 Abs. 1 GG) weder bei Fern- noch bei Präsenzwahl möglich, die eigene Stimme im Er-

gebnis zu identifizieren. Nichts anderes gilt für eine Online-Wahl: Diese muss keine höheren 

Anforderungen erfüllen. 

  

                                                           
66 Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Wahrung eines abgeschwächten Öffentlichkeitsgrundsatzes, so z.B. 
Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (547). 
67 Vgl. etwa Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012; Bräunlich/Grimm/Richter/Roßnagel, Si-
chere Internetwahlen, 2013; Henning/Budurushi/Volkamer, MMR 2014, 154 ff.; Henning/Volkamer/Budurushi, 
DÖV 2012, 789 ff.; Bräunlich/Grimm/Kahlert/Richter/Roßnagel, DuD 2014, 75 ff.; Bräunlich/Grimm, DuD 2014, 
82 ff. 
68 Siehe nur die Möglichkeit der Zertifizierung von Online-Wahlsoftware, wie sie bereits erfolgt ist, etwa für po-
lyas, https://www.polyas.de/online-wahlen/sicherheit/zertifikat-online-wahl-software. 
69 Darunter versteht man ein Programm, das die Dienste eines Servers in Anspruch nimmt. Vgl. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Client. 
70 Darunter versteht man einen Rechner, der für andere in einem Netzwerk mit ihm verbundene Systeme be-
stimmte Aufgaben übernimmt und von dem diese ganz oder teilweise abhängig sind. Vgl. https://www.du-
den.de/rechtschreibung/Server. 
71 Bräunlich/Grimm, DuD 2014, 82 (83). 
72 Henning/Budurushi/Volkamer, MMR 2014, 154 (154 f.). 
73 Unter Verifizierung oder Verifikation versteht man einen Nachweis, das ein vermuteter oder behaupteter 
Sachverhalt wahr ist. Vgl. grundlegend etwa Haubelt/Teich, Digitale Hardware/Software-Systeme – Spezifika-
tion und Verifikation, Berlin u.a. 2010. 
74 Henning/Budurushi/Volkamer, MMR 2014, 154 (155). 
75 Henning/Budurushi/Volkamer, MMR 2014, 154 (155). 
76 Henning/Budurushi/Volkamer, MMR 2014, 154 (155); Bräunlich/Grimm, DuD 2014, 82 (83). 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Client
https://www.duden.de/rechtschreibung/Server
https://www.duden.de/rechtschreibung/Server


13 
 

Um die Sicherheit – und damit die Nachvollziehbarkeit für die Öffentlichkeit – zu gewährleis-

ten, können bei Online-Wahlen grundsätzlich kryptographische Methoden zum Einsatz kom-

men.77 Die Systemsicherheit kann durch Verifizierbarkeit gesichert werden, d.h. ein Online-

Wahlsystem so zu gestalten, dass die Wahl nachvollziehbar, Fehler bzw. Manipulationen er-

kennbar und das Fehlen von Fehlern bzw. Manipulationen glaubhaft sind.78 Derartige Metho-

den werden etwa auch schon im Kontext qualifizierter elektronischer Signaturen und des 

elektronischen Reisepasses verwendet und haben dort breite Akzeptanz gefunden.79 

Diese technik-rechtlichen Anforderungen können im Rahmen der Online-Wahl zur Sozialwahl 

für die Ergebnisermittlung auch ohne eine vollständige Überprüfung durch Laien verwirklicht 

werden.80 Die Anforderung der Laienkontrolle folgt zwar grundsätzlich auch für Online-Wah-

len zunächst aus dem Grundsatz der öffentlichen Wahl,81 wonach die wesentlichen Schritte 

von Wahlhandlung und Ergebnisermittlung vom Wähler selbst, den Wahlorgangen und von 

interessierten Bürgern zuverlässig überprüft werden können müssen.82 Da die Sozialwahl aber 

eben in keinem engen Zusammenhang mit der in der Parlamentswahl verwirklichten Volks-

souveränität steht, können an die Laienkontrolle der Online-Wahl bei der Sozialwahl geringere 

Anforderungen gestellt werden.83 Diese Laienkontrolle wiederum wird im Hinblick auf die 

rechtlichen Kriterien zum einen der Individualkontrolle und zum anderen der Publikumskon-

trolle konkretisiert.84  

Dabei bezieht sich die Individualkontrolle auf den einzelnen Wähler, sodass diesem die Kon-

trolle möglich sein muss, ob seine Stimme korrekt gespeichert und in das Wahlergebnis ein-

bezogen wurde. Der gespeicherte Inhalt und gezählte Stimminhalt muss mit dem gewollten 

Inhalt im Zeitpunkt der Abgabe übereinstimmen.85 Bei Sozialwahlen ist es ausreichend, wenn 

die Individualkontrolle mit technischem Fachwissen möglich ist.86 Aus dem rechtlichen Krite-

rium der Individualkontrolle folgt zudem, dass eine Überprüfungsmöglichkeit der eigenen 

Wahlentscheidung gewährleistet sein muss. Demnach muss eine rechtliche Normierung erfol-

gen, die eine Kontrolle der Stimme verbürgt.87 Eine gesetzliche Regelung könnte demnach in 

Erfüllung dieser Verpflichtung sicherstellen, dass die korrekte Speicherung, Übertragung und 

Zählung der Stimme z.B. von technischen Experten überprüfbar sein muss.88 

Die Publikumskontrolle erfordert, dass jeder Interessierte die Wahl beobachten und die ein-

zelnen Schritte des Wahlverfahrens nachvollziehen können muss.89 Hier ist zu berücksichti-

                                                           
77 Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (547); Müller-Quade/Henrich, DuD 2009, 102 ff. 
78 Bräunlich/Grimm, DuD 2014, 82 (83). 
79 Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (547). 
80 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 159. 
81 Ausführlich dazu Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 140 f.; Kahlert, DuD 2014, 86 
(89). 
82 BVerfGE 123, 39 (70). 
83 Dazu ausführlich Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 159 ff. 
84 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 146; Kahlert, DuD 2014, 86 (90). 
85 Kahlert, DuD 2014, 86 (90). 
86 Kahlert, DuD 2014, 86 (90). 
87 Kahlert, DuD 2014, 86 (91). 
88 Kahlert, DuD 2014, 86 (91). 
89 Kahlert, DuD 2014, 86 (90). 
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gen, dass diese bereits jetzt bei der Sozialwahl nur eingeschränkt und nicht systematisch mög-

lich ist, da die Stimmabgabe nicht in einem öffentlich einsehbaren Wahlraum geschieht, son-

dern per Briefwahl und somit im privaten, der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich, typi-

scherweise sogar in der verfassungsrechtlich besonders geschützten Wohnung.90 Statt der Lai-

enkontrolle der Wahl kann aber z.B. eine Expertenkontrolle, z.B. für exemplarische Wahlvor-

gänge, den Grundsatz der Öffentlichkeit erfüllen.91 Aus dem Kriterium der Publikumskontrolle 

folgt weiter, dass eine Prüfung der Wahlhandlung sowie die Prüfung der Stimmauszählung 

durch die Öffentlichkeit möglich sein müssen.92 Allerdings gilt auch hier, dass der Maßstab für 

die Verständlichkeit der Nachprüfbarkeit eine Person mit technischer Fachkenntnis ist.93 

Schließlich müssen als Ausfluss der Individual- und Publikumskontrolle der Wahlablauf aufge-

zeichnet und die Wahldurchführungsdaten aufbewahrt werden.94 

Soweit die Kontrolle der Stimmabgabe erforderlich ist, kann diese durch technische Mittel si-

chergestellt werden.95 Wie eine derartige Überprüfung erfolgen kann, wurde z.B. im Projekt 

„voteremote“96 nachgewiesen. So kann dort jeder Wähler nachprüfen, ob seine Stimme im 

Rahmen der Wahl auch berücksichtigt wurde. Hierzu muss er nach Stimmabgabe auf einem 

Bulletin Board97 nachsehen, ob seine verschlüsselte Stimme tatsächlich vorhanden ist. Ebenso 

kann nach Abschluss der Wahl das Wahlergebnis öffentlich verifiziert werden, da die anony-

misierten Stimmzettel auf dem Bulletin Board öffentlich zur Verfügung stehen. Bei bisherigen 

Wahlen gibt es eine derartige Überprüfungsmöglichkeit und Transparenz nicht. Eine weitere 

Möglichkeit bietet das „Prêt à Voter“-Wahlsystem98, bei dem jeder Wähler eine Quittung er-

hält, die - zum Schutz des Wahlgeheimnisses - keine Information über die Wahl selbst enthält, 

sondern eine Bestätigung dafür ist, dass eine Stimme in der elektronischen Urne gespeichert 

worden ist.99 Bei Bedarf kann der Wähler diese Quittung auch ausdrucken. 

Schließlich sind im Rahmen der Ergebnisermittlung Vorkehrungen notwendig, um die Vertrau-

enswürdigkeit der Wahlauszählung zu gewährleisten. Die Integrität und Vollständigkeit der 

Stimmen ist dabei durch technische Mittel sicher zu stellen, die ihre Überprüfung ermöglichen 

(z.B. durch Hashverfahren oder elektronische Signaturen).100 

                                                           
90 Kahlert, DuD 2014, 86 (90). 
91 Vgl. so bereits Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 159; Bräunlich/Grimm, DuD 2014, 
82 (83); Kahlert, DuD 2014, 86 (89). 
92 Kahlert, DuD 2014, 86 (91). 
93 Kahlert, DuD 2014, 86 (91). 
94 Vgl. zu den Einzelheiten Kahlert, DuD 2014, 86 (91). 
95 Umfassend hierzu Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (547); Roßnagel/Gitter/Opitz-Talidou, MMR 2009, 
383 ff. 
96 Das Projekt „voteremote – Onlinewahlen außerhalb von Wahllokalen“ wurde mit Mitteln des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie unter dem Förderkennzeichen 01 MS 06 002 gefördert. Vgl. auch 
https://www.tib.eu/de/suchen/?id=198&tx_tibsearch_search%5Bquery%5D=voteremote&tx_tibsearch_se-
arch%5Bsrt%5D=rk&tx_tibsearch_search%5Bcnt%5D=20. 
97 Ein elektronisches „schwarzes Brett“, auf dem die verschlüsselten Stimmen veröffentlicht werden; Buch-
mann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (547). 
98 Ryan/Bismark/Heather/Schneider/Xia, The Prêt a Voter Verifiable Election System, IEEE Transactions on In-
formation Forensics and Security 2009, 662 ff. 
99 Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (547). 
100 Buchmann/Roßnagel, K&R 2009, 543 (548). 

https://www.tib.eu/de/suchen/?id=198&tx_tibsearch_search%5Bquery%5D=voteremote&tx_tibsearch_search%5Bsrt%5D=rk&tx_tibsearch_search%5Bcnt%5D=20
https://www.tib.eu/de/suchen/?id=198&tx_tibsearch_search%5Bquery%5D=voteremote&tx_tibsearch_search%5Bsrt%5D=rk&tx_tibsearch_search%5Bcnt%5D=20
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Bereits 2014 wurden drei unterschiedliche Wahlsysteme101 im Hinblick auf eine grundsätzliche 

Eignung für Sozialwahlen rechtlich bewertet, wobei der Fokus auf einer Bewertung der Wahl-

systeme im Hinblick auf die Erfüllung des Öffentlichkeitsgrundsatzes lag.102 Im Ergebnis beste-

hen diese Systeme die rechtlichen und technischen Mindestanforderungen; bei Risikoaversion 

sind auch einzelne Verbesserungsmaßnahmen möglich, um die spezifischen Risiken von Inter-

netwahlen auszugleichen.103 

Das BSI hat das Online-Wahlprodukt Polyas Core Version 2.2.3 zur Durchführung von Online-

Wahlen schon 2016 zertifiziert.104 Das Produkt ist entsprechend den Sicherheitsanforderun-

gen des zugrundeliegenden Schutzprofil BSI-CC-PP-0037105 geeignet, Vereinswahlen, Gremi-

enwahlen und insbesondere nicht-politische Wahlen mit geringem Angriffspotential sicher 

durchzuführen. Die Funktions- und Sicherheitsmerkmale beziehen dabei sich vor allem auf die 

Wahldurchführung – also etwa die Stimmabgabe – sowie die Stimmauszählung. Insofern ist 

das Produkt grundsätzlich auch für eine Online-Sozialwahl geeignet. 

Insgesamt werden die Anforderungen an eine Wahl, insbesondere an den Öffentlichkeits-

grundsatz, bei einer Online-Wahl zur Sozialwahl auch dann erfüllt, wenn die Prüfverfahren 

zunächst nur für technische Experten nachvollziehbar sind. In die Kontrollmöglichkeiten kann 

auch die Öffentlichkeit einbezogen werden, sodass auch unabhängige Experten aus der Ge-

sellschaft die Kontrolle durchführen können, um die Ergebnisse den Laien zu präsentieren. 

Hierzu muss die auf diese Weise bestimmte Öffentlichkeit  Zugang zu allen Daten erhalten, die 

zu einer Kontrolle des korrekten Wahlablaufs notwendig sind. Eine Veröffentlichung der ver-

wendeten Software als Open Source106 ist zwar grundsätzlich vorstellbar, könnte aber mit den 

Unternehmens- und Geschäftsgeheimnissen der Software-Hersteller für sichere Online-Wah-

len in Konflikt stehen. 

  

                                                           
101 Polyas, https://www.polyas.de/blog/de/tag/polyas-wahlsystem; Scytl Norway, https://www.scytl.com/en/; 
Helios, https://heliosvoting.org/. 
102 Vgl. zu den Einzelheiten Bräunlich/Grimm/Kahlert/Richter/Roßnagel, DuD 2014, 75 (79 ff.). 
103 Bräunlich/Grimm/Kahlert/Richter/Roßnagel, DuD 2014, 75 (81). 
104 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_CC/CC/Sonstiges/0862.html; vgl. den Zertifizierungsreport 
unter https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Reporte/Re-
porte08/0862a_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 sowie die Sicherheitsvorgaben unter 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Reporte/Re-
porte08/0862b_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2; https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/BSI/Zertifizierung/7148_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=9, S. 30. 
105 https://www.commoncriteriaportal.org/files/ppfiles/pp0037b.pdf. 
106 Als Open Source wird Software bezeichnet, deren Quellcode öffentlich ist und so von allen Personen einge-
sehen, geändert und genutzt werden kann. 

https://www.polyas.de/blog/de/tag/polyas-wahlsystem
https://www.scytl.com/en/
https://heliosvoting.org/
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_CC/CC/Sonstiges/0862.html
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Reporte/Reporte08/0862a_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Reporte/Reporte08/0862a_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Reporte/Reporte08/0862b_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Reporte/Reporte08/0862b_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/7148_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/7148_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.commoncriteriaportal.org/files/ppfiles/pp0037b.pdf
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C. Fazit und Ausblick  
Die Diskussion über die Zulässigkeit von Online-Sozialwahlen zieht sich weiter hin. Dabei hat 

zum einen die Erfahrung gezeigt, dass solche Verfahren faktisch möglich und technisch sicher 

umsetzbar sind, zum anderen hat das BSI bereits technische Lösungen zertifiziert, so dass auch 

die entsprechenden technischen Grundlagen gegeben sind, um eine Online-Wahl rechtskon-

form durchzuführen. 

Vielmehr läuft der Gesetzgeber Gefahr, die Selbstverwaltung darüber zu schwächen, dass er 

auf Grundsätzen zur Wahl beharrt, die den gängigen Medien nicht mehr entsprechen und da-

mit gerade keine Allgemeinheit der Wahl mehr ermöglichen. Fernkommunikation findet eben 

nicht mehr auf dem Postwege statt, und so ist auch die Briefwahl als Fernwahl alleine nicht 

mehr zeitgemäß, wenn ein Großteil der Bevölkerung online kommuniziert. 

Vor allem gibt es keine rechtlichen Hinderungsgründe, die der Einführung einer solchen Wahl 

entgegenstehen. Das BVerfG hat im Wahlcomputer-Urteil keine generelle Absage an Formen 

der Online-Wahl formuliert (B.II.I.); eine unmittelbare Übertragbarkeit der Rechtsprechung 

des BVerfG aus dem „Wahlcomputer-Urteil“ auf die Durchführung einer fakultativen Online-

Wahl bei den Sozialwahlen ist ohnehin nicht möglich, da die Prämissen des „Wahlcomputer-

Urteils“ als Präsenzwahl nicht unmittelbar auf eine Online-Wahl als Fernwahl übertragbar sind 

(B.II.1). Der Grundsatz der Öffentlichkeit aus Art. 38 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG 

gilt für die Sozialwahl ohnehin nur eingeschränkt, da eine unmittelbare Übertragung der An-

forderungen an eine Parlamentswahl auf die Anforderungen an eine Sozialwahl ausscheidet 

(B.II.2) a)). Selbst wenn man hier einen strikteren Maßstab anlegen wollte, so rechtfertigt die 

Allgemeinheit der Wahl Ausnahmen vom Öffentlichkeitsprinzip (B.II.2) b)).  

Der Gesetzgeber sollte nunmehr zügig voranschreiten und nicht länger zuwarten, bis die Ein-

führung einer Online-Wahlmöglichkeit für Sozialwahlen durch öffentlichen Druck herbeige-

führt wird. Noch können die Zeiträume bis zur Sozialwahl 2023 dafür genutzt werden. 
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Sehr geehrte Frau Pawelski,

im Anschluss an unser Gespräch am 3. Juli 2019 in München zur Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit von Onlinewahlen im Rahmen der Sozialversicherungswahlen hatten
Sie mich um eine kurze zusammenfassende Stellungnahme gebeten. Dieser Bitte
komme ich gerne nach

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine - entsprechend technisch sicher ausge-
staltete - Onlinewahl sind nicht ersichtlich. Insbesondere lässt sich die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2009 (BVerfGE 123, 39 ff. ) nicht gegen
die Verfassungsmäßigkeit derartiger Onlinewahlen ins Feld führen

Die wesentliche verfassungsrechtliche Frage ist dabei, ob diese Onlinewahlen mit
dem in BVerfGE 123, 39, 68 ff. entwickelten Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl
vereinbar sind. Die Erwägungen der Entscheidung lassen sich schon deshalb nicht
übertragen, weil die Sozialversicherungswahlen nicht mit den entscheidungsgegen-
ständlichen Wahlen zum Deutschen Bundestag vergleichbar sind: Die Sozialversiche-
rungswahlen werden schon bislang nur mittels Briefwahl durchgeführt. Zu großen
Teilen kommt das Instrument der Friedenswahl zum Einsatz, das heißt es wird gar
keine Wahlhandlung durchgeführt. Gewählt werden Organe der funktionalen Selbst-
Verwaltung. Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl wiederum ist nicht ausdrück-
lich im Grundgesetz normiert. Er wird vom Bundesverfassungsgericht aus Art. 38
i. V. m. 20 Abs. 1 u. 2 GG hergeleitet; die Argumente hierfür sind auf die fundamenta-
le demokratische Bedeutung der Wahlen zum Deutschen Bundestag zugeschnitten:

"Grundlage der Öffentlichkeit der Wahl bilden die verfassungsrechtlichen
Grundentscheidungen für Demokratie, Republik und Rechtsstaat (... ). Die Wahl
der Volksvertretung stellt in der repräsentativen Demokratie den grundlegen-
den Legitimationsakt dar. Die Stimmabgabe bei der Wahl zum Deutschen Bun-
destag bildet das wesentliche Element des Prozesses der Wiltensbildung vom
Volk zu den Staatsorganen und damit zugleich die Grundlage der politischen
Integration. Die Beachtung der hierfür geltenden Wahlgrundsätze und das
Vertrauen in ihre Beachtung sind daher Voraussetzungen funktionsfähiger
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Demokratie. Nur durch die Möglichkeit einer Kontrolle, ob die Wahl den ver-
fassungsrechtlichen Wahlgrundsätzen entspricht, kann sichergestellt werden,
dass die Delegation der Staatsgewalt an die Volksvertretung, die den ersten
und wichtigsten Teil der ununterbrochenen Legitimationskette vom Volk zu
den mit staatlichen Aufgaben betrauten Organen und Amtsträgern bildet, nicht
an einem Defizit leidet. Die demokratische Legitimität der Wahl verlangt nach
Kontrollierbarkeit des Wahlvorgangs, damit Manipulation ausgeschlossen oder
korrigiert und unberechtigter Verdacht widerlegt werden kann. Nur dies er-
möglicht begründetes Vertrauen des Souveräns in die Ordnungsmäßigkeit der
Bildung des Repräsentationsorgans. (... ). Nur wenn sich das Wahlvolk zuver-
lässig selbst von der Rechtmäßigkeit des Ubertragungsaktes überzeugen kann,
wenn die Wahl also 'vor den Augen der Öffentlichkeit' (... ) durchgeführt wird,
kann das für das Funktionieren der Demokratie und die demokratische Legiti-
mität staatlicher Entscheidungen notwendige Vertrauen des Souveräns in die
dem Wählerwillen entsprechende Besetzung des Parlaments gewährleistet
werden. " (BVerfGE 123, 39, 68 f.)

Diese Ausführungen passen nicht auf die Sozialversicherungswahlen mit ihrem ganz
anderen Charakter. Deshalb ist bereits sehr zweifelhaft, ob das Bundesverfassungs-
gericht den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl für die Sozialversicherungswahlen
überhaupt entsprechend anerkennen würde.

Selbst wenn man trotzdem annimmt, der Grundsatz der Öffentlichkeit habe auch für
die Sozialversicherungswahlen Bestand, dann steht dies der Verfassungsmäßigkeit
von Onlinewahlen in diesem Fall dennoch nicht entgegen. Aus allgemeinen verfas-
sungsrechtlichen Erwägungen sind Abweichungen vom Grundsatz der Öffentlichkeit
der Wahl möglich. Wie auch BVerfGE 123, 39, 71 zu entnehmen ist, können insbe-
sondere die anderen - geschriebenen - Wahlrechtsgrundsätze Abweichungen vom
Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl rechtfertigen. Eine offensichtliche Abwei-
chung ist das Institut der Briefwahl; die grundsätzliche Verfassungskonformität der
Briefwahl hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 9. Juli 2013
(BVerfGE 134, 25 ff. ) erneut bestätigt. Der Gesetzgeber hatte die Möglichkeit der
Briefwahl zuvor (nominell) massiv ausgeweitet, weil er die Voraussetzung der Glaub-
haftmachung eines besonderen Grundes für die Beantragung der Briefwahl abge-
schafft hatte. Das Bundesverfassungsgericht sah die dadurch bewirkte Abweichung
vom Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl durch den gegenläufigen Grundsatz der
Allgemeinheit der Wahl gerechtfertigt:

"Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl stellt jedenfalls im Zusammen-
hang mit der Briefwahl eine zu den Grundsätzen der Freiheit, Geheimheit und
Öffentlichkeit der Wahl gegenläufige verfassungsrechtliche Grundentschei-
düng dar, die grundsätzlich geeignet ist, Einschränkungen anderer Grundent-
Scheidungen der Verfassung zu rechtfertigen. " (BVerfGE 134, 25 Rn. 13).

Da bei den Sozialversicherungswahlen die Briefwaht ohnehin schon bisher als einzi-
ge Wahlform akzeptiert ist, kann hier auch nicht von "der Urnenwahl als Leitbild"
(BVerfGE 134, 25 Rn. 15) ausgegangen werden. Durch die zusätzliche Einführung
der Möglichkeit der Onlinewahlen ist keine wesentliche Abweichung vom bisherigen
Konzept der reinen Briefwahl erkennbar. Da bei den Sozialversicherungswahlen die
Wahlbeteiligung niedrig ausfällt und vor allem jüngere Wahlberechtigte kaum er-
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reicht werden, gewinnt der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl noch zusätzliches
Gewicht. Die Einführung neuer Instrumente wie der Onlinewahten, um dem Grund-
satz der Allgemeinheit der Wahl Geltung zu verschaffen, lässt sich damit rechtferti-
gen.

Aus diesen Gründen ist verfassungsrechtlich nichts Grundsätzliches gegen Online-
wählen im Rahmen der Sozialversicherungswahlen einzuwenden. Selbstverständlich
sind sie technisch so auszugestalten, dass sie vor Manipulation geschützt sind.

Abschließend ist in politischer htinsicht anzumerken, dass sich hier eine Möglichkeit
eröffnet, die Digitalisierung in sinnvoller Weise voranzubringen und erfolgreich
durchgeführte Onlinewahlen bei den Sozialversicherungswahlen ein Modell für Wah-
len in anderen Bereichen sein könnten.

Mit fre dlichen Grüßen

Prof em. Dr es. . c. hlans-Jü gen pier
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„Wir wollen die 
Selbstverwaltung 
stärken und 
gemeinsam mit den 
Sozialpartnern die 
Sozialwahl 
modernisieren.“

Frühjahr 2019

o Urwählende Träger 
erstellen und verteilen 
Vorschläge zur 
Rechtsgestaltung für 
eine fakultative 
Online-Sozialwahl

Juni 2019

o BMAS und BMI prüfen 
die (verfassungs-) 
rechtlichen 
Voraussetzungen für 
eine Online-Sozialwahl

Vorschaltgesetz
muss spätestens im Januar 
2020, Gesetze/Verordnungen 
müssen bis 30. Juni 2020 in 
Kraft getreten sein

Andernfalls ist eine Online-
Sozialwahl 2023 
ausgeschlossen

Notwendige Vorbereitungen
bei den Trägern:

o Satzungsänderungen für eine Online-
Sozialwahl müssen durch die 
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Online-Sozialwahl
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